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Editorial
Liebe Landsleute, sehr geehrte Damen und Herren

MeinGeschäftspartnerund ichhabenunsgesternüberGott
unddieWelt sowieüberdie Skisaison2015/16unterhalten. Sein
Sohn ist im LSV Nachwuchskader und er hat mir erklärt, dass
es da keine grossen Pausen gibt, nächstesWochenende geht es
schonwieder losmit Ski testen aufdemGletscher... da sindmir
persönlich die wärmeren Temperaturen lieber und ich freue
mich auf die erste Golfrunde...

Im3. Editorialmöchte ich auf ein aktuelles Themahinwei-
sen: „Nutzung von unverzollten Firmenfahrzeugen in der EU
- Neuregelung.“

Einguter Freundvonmir istCEOeiner grösserenAutomar-
kenvertretung imRheintal (Grenznähe)underhatmir vonei-
nem Fall erzählt, bei dem eine in Österreich lebende Familie
das Fahrzeug zu ihm indieWerkstattgebrachthatumdenSer-
vice durchzuführen. Wie man es sich gewohnt ist, hat seine
Frau dann ein Ersatzfahrzeug bekommen und hat dann ein
paar Dinge erledigt und wollte mit dem Leihwagen ohne
schlechte Gedanken die Grenze überqueren. Dort wurde sie
vomösterreichischenZöllner kontrolliert und logischerweise
hatte sie einenösterreichischenPassundwollte,mit dem inder
Schweiz immatrikulierten Fahrzeug (zugelassen auf die Ga-
rage), dieGrenzepassieren.Was ist schlussendlichpassiert . . . ?
DasFahrzeugwurdevomösterreichischenZoll beschlagnahmt
und die NOVA sowie die MwSt fällig gestellt. Die Autogarage
hat sichmit Anwalt gegendieseMassnahmengewehrt, jedoch
erfolglos – das Ganze hat sehr hohe Kosten für die Autogarage
verursacht umdas Fahrzeugwieder auszulösen...

Damit in Liechtenstein zugelassene Fahrzeuge unverzollt
inderEUbenutztwerdendürfen, sindbesondereBestimmun-
gen zu erfüllen. Anfang Februar 2015 passte die Europäische
Kommissiondie entsprechendenVerordnungenerneut an,was
zu einer weiteren Verschärfung dieser Vorschriften führt. Be-
troffen sind insbesondere Firmenfahrzeuge von in Liechten-
stein oder der Schweiz ansässigen Firmen, welche Beschäftig-
ten zur Verfügung gestellt werden, die ihrenWohnsitz in der
EU haben.

Die Neufassung der hierfür relevan-
ten Durchführungsverordnung (EU)
234/2015 [ABl.Nr. L 39vom14.02.2015] be-
schränkt die private Nutzung des Fahr-
zeugs abdem1.Mai 2015 auf Fahrten zwi-
schenArbeitsplatzundWohnort oder für
die Ausführung einer im Arbeitsvertrag
der betreffenden Person vorgesehenen
Aufgabe.Weiters wird den EU-Zollbehörden das Recht einge-
räumt, zur Kontrolle die Vorlage einer Kopie des Arbeitsver-
trags zu verlangen.

Dasheisst, die bisher erlaubte privateNutzung eines inder
EU unverzollten Beförderungsmittels als z. B. Familienfahr-
zeug oder für Einkaufsfahrten ist nicht mehr gestattet, auch
wenndies imArbeitsvertragvorgesehen ist und inuntergeord-
neterWeise stattfindet.

Betroffene Personenkreise

DieNeuregelung betrifft natürliche Personen, die imZoll-
gebiet der EU wohnhaft sind und bei einem in Liechtenstein
oder der Schweiz ansässigen Unternehmen beschäftigt sind.
Neuumfasst derBegriff "beschäftigt" alle operativ tätigenMit-
arbeiter eine Betriebes, ungeachtet der Stellung bzw. Position.
Voraussetzung für dieNutzungeines Firmenfahrzeuges ist ein
Arbeitsvertrag zwischen dem Unternehmen als Fahrzeug-
eigentümer, -mieter oder -mietkaufnehmer und dessen Be-
schäftigtem.Generell vonderFirmenfahrzeugregelungausge-
nommen sind weiterhin in der EU wohnhafte natürliche
Personen als Einzelunternehmer mit einer in Liechtenstein
oder Schweiz gelegenen Betriebsstätte.

Was ist zu tun?

Arbeitgeber in Liechtenstein und der Schweiz sollten Ar-
beitsverträgemit in der EUwohnhaften Beschäftigten, denen
ein in der EU unverzolltes Firmenfahrzeug zur Verfügung ge-
stelltwird, prüfenundggf. anpassen.Grundsätzlich ist diepri-
vateNutzung für die Strecke zwischenArbeitsplatzundWohn-
ort nicht zwingend im Arbeitsvertrag des Beschäftigten
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vorzusehen.HingegenmüssenAusmassundUmfangder beruflichen
bzw.unternehmensbezogenenNutzungdes Fahrzeugsdezidiert vor-
gesehenundgeregelt sein. BetreibtdasUnternehmeneinenFahrzeug-
Pool, wodurch der Beschäftigte unterschiedliche Fahrzeuge zur Ver-
fügung hat, ist im Arbeitsvertrag auf diesen Umstand hinzuweisen
(z.B. "sämtlichePoolfahrzeuge, die sich imwirtschaftlichenEigentum
desBetriebes befinden"). EineKopiedesArbeitsvertrags sollte immer
mitgeführt werden.

Alternativ können diese Fahrzeuge selbstverständlich auch den
EU-Zollbehörden zur Überführung in den zollrechtlich freien Wa-
renverkehr zugeführtwerden.HierdurchkanndasFahrzeug auch für
weitere private Fahrten imZollgebiet der EUbenutztwerden. Vorbe-
halten bleiben hier jedoch weitere nicht zollrechtliche Bestimmun-
genwie z.B. andere Abgabenund Steuern, Immatrikulation undVer-
sicherung.

Umsetzung per 1. Mai 2015

Das österreichische Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat
die entsprechendeArbeitsrichtlinie bereits angepasst.DieUmsetzung
derNeuregelung erfolgt auf 1.Mai 2015.Werden unverzollte Firmen-
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Haag – Restaurant Kreuz Kegelabend 21. März 2015

Dieses Jahr fand der Kegelabend bereits zum 10. Mal statt.
Über all die Jahrehat er sich zueinemderbeliebtestenAnlässe
des Schweizer Vereins im Fürstentum Liechtenstein entwi-
ckelt. Unser Vorstandsmitglied Adrian Farrèr hat diesen An-
lass stets mit viel Herzblut und Engagement organisiert und
durch den Abend geführt.

Auchdieses Jahr ergingendieEinladungenebenfalls anden
SüdtirolerVereinund ItalienerVerein. Schliesslichging eswie-
der darum, den Sieg zu verteidigen oder allenfalls den Pokal
zurück zuerobern.Doch leider, ohweh, sinddieMitgliederdes
Italiener Vereins nicht zum Kegelabend erschienen. Aus wel-
chem Grund entzieht sich leider unserer Kenntnis, da keine
Rückmeldung erhaltenwurde.

Aber nichts desto trotz freuten sich die Anwesenden des
SchweizerVereinsundSüdtirolerVereins aufdenbevorstehen-
denKegelabend.EswurdenalsokurzundflexibelneueSpielab-
läufe für nur zwei Vereine abgemacht und los ging es.

Nach ein paar Aufwärmwürfen auf beiden Seiten spürte
man, dass beide Teams sehr motiviert waren. Die Schweizer
wollten ihren Sieg verteidigen und die Südtiroler endlich den
PokalnachHausebringen.Nacheiner feinen, stärkenden Jause
spielten die beiden Vereine weiter. Die Atmosphäre war sehr
freundschaftlich aber auch spannend. Nach einigen Runden
führte der Schweizer Verein. Der Südtiroler Verein konnte
dann, auch dank eines 50 Punkte-Vorsprungs, aufholen und
schlussendlich den Sieg dingfestmachen.

Südtiroler Verein: 2258 Punkte
Schweizer Verein: 2251 Punkte

Die Südtiroler freuten sich riesigüber diesen Sieg und teil-
ten einstimmigmit, dass der tolle Pokal in ihremVereinslokal
einen besonderen Ehrenplatz einnehmenwerde.
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Die 35 anwesenden Kegler sassen nach dem Spiel noch ge-
mütlich zusammen, genossen ein GläschenWein und disku-
tierten über den ein oder anderen gelungenen oder spektaku-
lären Wurf. Auf jeden Fall konnten beide Vereine auf einen
erfolgreichen Abendmit viel Unterhaltung zurückblicken.

Vielen Dank Adrian!

Fotogalerie

VorstandbeimEntensortieren, damit sie für dasEntenren-
nen am 1. August topfit sind.

Anlässe 2015:

■ Fondueabend: Freitag, 30.01.2015
■ Kegelabend: Samstag, 21.03.2015
■ Information Rekrutenschule: Mittwoch 27.05.2015
■ Familienwanderung: Sonntag 31.05.2015
■ Seniorenausflug: Mittwoch, 15.07.2015
■ 9. Entenrennen / 1. August-Feier: Samstag, 01.08.2015
■ Präsentation Gemeinde Schellenberg: Oktober 2015
■ 68. Generalversammlung: Freitag, 13.11.2015
■ Kinderadvent: November 2015


